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Da ist sie nun: die Umsetzung in na-
tionales Recht auf Grundlage der 
europäischen Gefahrgutvor-

schriften. Am 11. März 2011 wurde im 
Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 9, die Ände-
rungsverordnung zur Gefahrgutverord-
nung Straße, Eisenbahn und Binnen-
schifffahrt, kurz GGVSEB, veröffentlicht. 

Wichtige Änderungen im Überblick
Die Verladerdefinition wurde in zwei Sät-
zen geändert: 
„Der Verlader ist das Unternehmen, das 
a)  verpackte gefährliche Güter, Kleincon-

tainer oder ortsbewegliche Tanks in 
oder auf ein Fahrzeug (ADR), einen 
Wagen (RID), ein Beförderungsmittel 
(ADN) oder einen Container verlädt 
oder 

b)  einen Container, Schüttgut-Container, 
MEGC, Tankcontainer oder ortsbe-
weglichen Tank auf ein Fahrzeug 
(ADR), einen Wagen (RID), ein Beför-
derungsmittel (ADN) verlädt oder 

c)  ein Fahrzeug oder einen Wagen in oder 
auf ein Schiff verlädt (ADN).“

Neue Schultern
Verantwortung Über zwei Monate nach dem 
Inkrafttreten des ADR und RID 2011 wurde nun auch 
die GGVSEB dem neuen Gefahrgutrecht angepasst. 
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In die aktuelle ggVSeB sind die Pflichten eines entladers eingearbeitet.

Damit ist nun auch die Übergabe einer 
CTU (Cargo Transport Unit-Packzertifi-
kat) durch den Verlader geregelt. 
„Der Verlader ist auch das Unternehmen, 
das als unmittelbarer Besitzer das gefähr-
liche Gut dem Beförderer zur Beförde-
rung übergibt oder selbst befördert.“
Durch diesen Satz bleibt die Schnittstelle, 
an der das Gefahrgut aus der Hand der 
einen Firma in die Hand der anderen Fir-
ma übergeben wird, doppelt abgesichert 
(Vieraugenprinzip). Diese nationale Er-
gänzung wird zur Klarheit beibehalten. 

Änderungen gibt es auch bei den Pflich-
ten. Beim Absender wurde ergänzt, dass 
er bei Beförderungen von Gefahrgut in 
begrenzten Mengen den Beförderer in 
nachweisbarer Form über die Bruttomas-
se der Versandstücke informiert.

Beim Absender und beim Beförderer 
wurde die Pflicht ergänzt, eine Kopie des 
Beförderungspapieres und der festge-
legten Informationen für einen Mindest-
zeitraum von drei Monaten ab Ende der 
Beförderung aufzubewahren.
Insbesondere bei Verteilerverkehren über 
Stützpunktverteilung mit mehreren Be-
förderern wird dies einen erheblichen 
Mehraufwand bedeuten. Es bleibt zu hof-
fen, dass auch die Hinterlegung in PC-
Sys temen als Aufbewahrungsmöglichkeit 
anerkannt wird. 
Bei mit Warntafel gekennzeichneten An-
hängern gilt innerstaatlich mit deutschem 
Kennzeichen eine neue Bestimmung. 
Beim Abstellen des Anhängers muss au-
ßerhalb des Werksbereiches die Warntafel 
hinten am Anhänger befestigt und sicht-
bar bleiben. Dies wurde beim Beförderer 
und Fahrer aufgenommen.
Die neue Nr. 3.3 aus Anlage 2 zur GGVSEB 
lautet: „3.3 Überwachung der Fahrzeuge 
und Container: Ergänzend zu Kapitel 8.4 
sind alle mit orangefarbener Tafel kenn-
zeichnungspflichtigen Fahrzeuge und 
Container entsprechend den Vorgaben 
nach Abschnitt 8.4.1 ADR zu überwa-
chen. Gleiches gilt für Anhänger einer 
kennzeichnungspflichtigen Beförde-
rungseinheit, die von der Zugmaschine 
oder dem Motorwagen getrennt abgestellt 
werden. In diesen Fällen darf die Kenn-
zeichnung am Anhänger nicht entfernt 
werden.“
Die Pflichten des Empfängers sind in § 20 
durch die Einführung des Entladers neu 
formuliert worden. Wie bisher darf er die 
Annahme des Gutes nicht ohne zwin-

ggvSeB
Die Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung ge-
fährlicher Güter auf der Straße, mit Eisen-
bahnen und auf Binnengewässern (Gefahr-
gutverordnung Straße, Eisenbahn und Bin-
nenschifffahrt – GGVSEB) vom 17. Juni 
2009 (BGBl. I S. 1389) löste am 25. Juni 2009 
die „Gefahrgutverordnung Straße und Ei-
senbahn – GGVSE” und die „Gefahrgutver-
ordnung Binnenschifffahrt – GGVBinSch” 
ab.
Sie  regelt den nationalen Transport gefähr-
licher Güter auf Straße, Schiene und in der 
Binnenschifffahrt. Als Grundlage dient das 
Europäische Übereinkommen über die in-
ternationale Beförderung gefährlicher Gü-
ter auf der Straße (ADR).

Der Absender muss nach-
weislich den Beförderer über 
die Menge informieren.
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Anzeige

wolfgang Spohr
Gefahrgutexperte aus Poing bei München

genden Grund verzögern und muss die 
ihn betreffenden Vorschriften nach dem 
Entladen oder Zurückstellen beachten. 
Durch die neue Funktion „Entlader“ 
mussten auch dessen Pflichten formuliert 
werden.

Neue Funktion des entladers
Was ist nach der GGVSEB ein Entlader?
Das Unternehmen, das einen Container, 
Schüttgutcontainer, MEGC, Tankcontai-
ner oder ortsbeweglichen Tank von einem 
Fahrzeug/Wagen absetzt oder verpackte 
gefährliche Güter, Kleincontainer oder 
ortsbewegliche Tanks aus oder von einem 
Fahrzeug/Wagen oder Container entlädt 
oder gefährliche Güter aus einem Tank 
(Tankfahrzeug, Aufsetztank, ortsbeweg-
licher Tank oder Tankcontainer; Kessel-
wagen, abnehmbarer Tank, ortsbeweg-
licher Tank oder Tankcontainer) oder aus 
einem Batterie-Fahrzeug, MEMU, Batte-
riewagen oder MEGC oder aus einem Fahr-
zeug/Wagen, Großcontainer oder Kleincon-
tainer für Güter in loser Schüttung oder 
einem Schüttgut-Container entleert. 

Enthalten im neuen § 23a sind ehemalige 
Empfängerpflichten, wie die Prüfung der 
richtigen Anlieferung, das Entfernen von 
Kennzeichnungen oder Maßnahmen zur 
Entgiftung/Reinigung.
Unterweisungspflicht: Alle beteiligten 
Unternehmen müssen nun die Unterwei-
sung nach Kapitel 1.3 des ADR/RID/ADN 
sicherstellen und dafür sorgen, dass die 
Aufzeichnungen zu den Unterweisungen 

fünf Jahre aufgehoben werden. Bei Betei-
ligten im Straßenverkehr kommt die 
Pflicht zur Unterweisung nach 8.2.3 hin-
zu.
Die neuen Pflichten wurden natürlich 
auch bei den Ordnungswidrigkeiten be-
rücksichtigt.  
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